
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/11/4 5Ob152/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1986

Norm

WEG 1975 §16

WEG 1975 §19

Rechtssatz

Bei Beantwortung der Frage, ob und inwieweit die Miteigentümer mit der Zahlung der Rücklagenbeiträge oder der

Beiträge zur Deckung der sonstigen Aufwendungen für die Liegenschaft in Rückstand geraten sind, sind die

Bestimmungen der §§ 1415, 1416 ABGB zugrunde zu legen.

Entscheidungstexte

5 Ob 152/86
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